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Wiesbaden, 16.01.2013

1. Den Mitgliedern des
    Ausschusses für Freizeit und Sport
2. Den Fraktionen
3. Dem Magistrat
4. Nachrichtlich
    Herrn Stadtverordnetenvorsteher

Einladung

zur öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Freizeit und Sport

am Donnerstag, 24. Januar 2013, um 17:00 Uhr, 
Rathaus, Raum 318 (3. Stock), Schloßplatz 6, Wiesbaden

- Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgerfragestunde statt -

   Tagesordnung  

    
1. Genehmigung der Niederschrift vom 06.12.2012

    
2. 13-F-08-0011

Freizeitthemen im Ausschuss für Freizeit und Sport
 Antrag der Fraktion LINKE&PIRATEN vom 16.01.2013

In der letzten Ausschusssitzung wurde angesichts des Themas Wandern, welches die Fraktion 
LINKE&PIRATEN anhand eines Antrages eingebracht hatte, seitens einiger 
Ausschussmitglieder festgestellt, dass dieses Thema in diesem Ausschuss nichts zu suchen 
habe. 

Der Ausschuss möge daher beschließen:



Seite 2 der Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Freizeit und Sport am 24. Januar 2013

Der Ausschuss für Freizeit und Sport möge sich gemeinsam mit dem zuständigen Dezernat mit 
folgenden Fragestellungen auseinandersetzen:

 
1. In welchem Ausschuss ist das Thema Wandern grundsätzlich anzusiedeln?
2. Inwieweit wird Wandern im Rahmen des Sportentwicklungsberichtes und den Planungen der 

Landeshauptstadt Wiesbaden berücksichtigt?"
3. Welche Freizeitaktivitäten dürfen einen Platz im Ausschuss für Freizeit und Sport finden?
4. Trägt der Ausschussname den Tagesordnungen der letzten 2 Jahre Rechnung?

    
3. 12-V-86-0005 DL 02/13-11

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014 - 2016 des Eigenbetriebes mattiaqua

    
4. Verschiedenes

Falls ein Ausschussmitglied an der Teilnahme verhindert sein sollte, wird um Weitergabe der 
Einladung gemäß § 62 HGO gebeten.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung tagt der Ausschuss nicht öffentlich, falls Tagesordnungs-
punkte zur Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung vorgesehen werden.

David
Vorsitzender


